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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, das 
Arbeitsinspektionsgesetz 1993, das Arbeitszeitgesetz, das Arbeitsruhegesetz und 
das Mutterschutzgesetz 1979 geändert werden (ArbeitnehmerInnenschutz-
Deregulierungsgesetz); Aussendung zur Begutachtung - Stellungnahme 
 
 

Das Bundeskanzleramt – Sektion III – nimmt zu dem gegenständlichen Entwurf wie folgt 

Stellung: 
 
Stellungnahme der ressortübergreifenden Wirkungscontrollingstelle als Teil der 

Gesamtbegutachtung der Sektion III im Bundeskanzleramt 

 

Mit dieser Stellungnahme wird dem haushaltsleitenden Organ das Ergebnis der 

Qualitätssicherung gemäß § 5 Wirkungscontrollingverordnung (BGBl. II Nr. 245/2011 idF 

BGBl. II Nr. 68/2015) mitgeteilt. 

 

Die Qualitätssicherung erfolgt aus methodisch-prozesshafter Sicht und umfasst folgende 

Prüfungsschwerpunkte: 

 

 Einhaltung der WFA-Grundsatz-Verordnung (BGBl. II Nr. 489/2012 idF BGBl. II 

Nr. 67/2015), insbesondere  

 Einhaltung der Qualitätskriterien der Relevanz, inhaltlichen Konsistenz, 

Verständlichkeit, Nachvollziehbarkeit, Vergleichbarkeit und Überprüfbarkeit 

insbesondere bei: 

 Problembeschreibung, Zielen und Maßnahmen inklusive der verwendeten 

Indikatoren 
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 Plausibilität der Angaben zur Wesentlichkeit hinsichtlich der Abschätzung der 

Auswirkungen innerhalb der Wirkungsdimensionen. 

 

Die Prüfung der Wirkungscontrollingstelle ergibt folgende Empfehlungen: 

 

Zielformulierung: 

Zu Ziel 1; Indikator 1: 

Die Formulierung: „Entfall bzw. Änderung jener Regelungen, die für Unternehmen eine 

Belastung darstellen können,…“ ist zu pauschal und bedarf im Sinne der 

Überprüfbarkeit sowie im Hinblick auf die Gewährleistung einer künftigen 

Visualisierbarkeit im Bericht zur Wirkungsfolgenabschätzung einer Konkretisierung. 

Ferner soll die Verwendung von Kennzahlen anstelle von Meilensteinen dazu dienen, 

die vom haushaltsleitenden Organ angestrebten Wirkungen darzulegen und stärker 

überprüfbar zu machen. Als mögliche Kennzahlen könnten die finanziellen Entlastungen 

von Unternehmen im Bereich der Verwaltungskosten herangezogen werden. 

 

 

Die Wirkungscontrollingverordnung (§ 5 Abs. 4) sieht bei einer gänzlichen und teilweisen 

Nichtberücksichtigung der Empfehlungen aus der Qualitätssicherung eine schriftliche 

Begründung des haushaltsleitenden Organs gegenüber der ressortübergreifenden 

Wirkungscontrollingstelle unter 

WFA@bka.gv.at 

vor. Bitte übermitteln Sie diese vor Eintritt in das nächste Verfahrensstadium (z.B. 

Einbringung in den Ministerrat).  

 

Bei Fragen zur Qualitätssicherung wenden Sie sich bitte direkt an die 

MitarbeiterInnen der ressortübergreifenden Wirkungscontrollingstelle.  Das 

Sekretariat ist unter der Telefonnummer 01 53 115 207333 erreichbar. 

 

Unter Einem ergeht die Stellungnahme an das Präsidium des Nationalrates. 

 
 

22. Mai 2017 
Für den Bundeskanzler: 

PLEYER 
 
Elektronisch gefertigt
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